
Wer wählt das Parlament?
Allgemeines Wahlrecht 
heißt in Luxemburg, dass alle Luxemburger*innen 
im Alter von 18 Jahren und älter unabhängig von 
Religion, Bildung, Geschlecht, Sprache, Einkom-
men, Beruf oder politischer Überzeugung wählen 
und gewählt werden dürfen.
Das allgemeine Wahlrecht wurde 1919 in Luxem-
burg eingeführt. Vorher durften nur vermögende 
Männer wählen und gewählt werden. 
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Wer darf nicht an den Parlamentswahlen 
teilnehmen?
Alle, die:
• jünger als 18 Jahre sind
•  nicht die luxemburgische Staatsbürgerschaft
       besitzen 
• unter Vormundschaft stehen
• ihr Wahlrecht verloren haben (z.B. wegen

einer Straftat)

Funktionen von Wahlen
Grundsätzlich sollen demokratische Wahlen folgende Funk-
tionen erfüllen:
• die Verantwortung der Abgeordneten gegenüber den

Bürgern garantieren,
• die Regierung legitimieren,
• die unterschiedlichen Meinungen und Interessen der

Wähler*innen repräsentieren,
• die öffentliche Auseinandersetzung mit Problemen fördern

und Positionen deutlich machen.

Argumente für eine Ausweitung des 
Wahlrechts
• Alle, die dem Staat gegenüber Pflichten

erfüllen müssen (Steuern zahlen), haben ein
Mitspracherecht.

•  Die Menschen tragen die Konsequenzen der
Entscheidungen, an denen sie teilgenommen
haben.

•  Das Recht zum Wählen steigert das politische
Interesse.

•  Minoritäten können ihre Interessen direkt
vertreten.

•  Das Wahlrecht verleiht politisches Gewicht:
Politiker*innen handeln auch im Interesse ihrer
Wähler*innen.

• Wissen und politisches Interesse sind aktuell
keine Voraussetzungen für das Wahlrecht.

• Wahlrecht ist wandelbar. Es kann an Grup-
       pen, die die Politik mitgestalten wollen, ange-
       passt werden.
• Im Sinne der universellen Menschenrechte

 sind die Interessen aller Menschen gleich-
       wertig und sollen deswegen die gleiche 

  Chance haben, Gehör zu finden.

Argumente gegen eine Ausweitung des Wahlrechts 
• Bestimmte Gruppen (z.B. Kinder und Menschen unter Vor-
        mundschaft) sind anfälliger für Manipulation.
• Luxemburgische Minderjährige dürfen ab dem 18. Lebens-
        jahr wählen. Sie dürfen also nur vorübergehend nicht
        wählen.
• Personen, die aktuell nicht wählen dürfen, wissen nicht viel

über Politik und interessieren sich nicht dafür.
• Die Interessen von bestimmten Bevölkerungsgruppen

werden über andere Instrumente berücksichtigt (z.B. bera-
        tende Organe der Regierung, Gewerkschaften, Arbeit-
        nehmerkammer).
• Die Abgeordneten müssen im allgemeinen Interesse des

Landes – und nicht nur in dem ihrer Wähler*innen –
handeln.

• Manche Gruppen sind auch trotz Wahlrecht unterrepräsen-
        tiert oder gar nicht im Parlament vertreten.
• Der Zugang zur luxemburgischen Staatsbürgerschaft - und

damit zum Wahlrecht - ist relativ einfach.
• Die im Wahlvolk vertretenen Werte und Normen könnten so

unterschiedlich sein, dass eine Repräsentation schwierig
wird.

Repräsentation von Gruppen aus der Gesellschaft 
im luxemburgischen Parlament (2022)*

Länder in Europa mit Wahlrecht ab 16

Isle of Man

Guernsey 
und Jersey

Österreich

Bosnien und 
Herzegowina, Kroa-
tien und Slowenien 
(Bedingung: ein 
Arbeitsverhältnis)

Malta

Karte: ZpB, Inhalt: Mach’s ab 16!

Eigene Darstellung; Daten: Info-Handicap (2018); Chambre des 
Députés (2022); Statec (2022)



Die historische Entwicklung des allgemeinen Wahlrechts in Luxemburg

1839
Luxemburg wird 

unabhängig. 

1841
Luxemburg bekommt 
eine Verfassung mit 
Zensuswahlrecht.

1919
Das allgemeine Wahl-
recht wird eingeführt 

(wählen ab 21; gewählt 
werden ab 25).

1972
Das aktive Wahlalter 
(wählen) wird auf 18 

Jahre gesenkt.

2003
Das passive Wahlalter 

(gewählt werden) wird auf  
18 Jahre gesenkt.

* Zur Zusammensetzung der Kategorien: Frauen/ Männer (luxemburgische Staatsbürgerschaft und volljährig); Menschen mit Behin-
derung: Als Behinderung wird eine langfristige Einschränkung körperlicher, geistiger und intellektueller Aktivitäten verstanden, die,
zusammen mit Hindernissen aus dem Umfeld, Menschen an einem gleichberechtigten Zusammenleben mit anderen hindern können
(Vereinte Nationen 2006); Luxemburger*innen/Ausländer*innen (volljährig); Kinder und Jugendliche (Gesamtbevölkerung, 0-17
Jahre); Senior*innen (Gesamtbevölkerung, 60 Jahre und älter).

Bei den Kategorien handelt es sich lediglich um eine Auswahl von Gruppen, andere wie z.B. bestimmte Berufsgruppen könnten hin-
zugefügt werden. Generell stellt sich auch die Frage, ob Mitglieder bestimmter Gruppen einem Parlament selbst angehören müssen, damit 
die Interessen „ihrer“ Gruppe gut vertreten werden. Befürworter*innen argumentieren, dass nur die Angehörigen einer Gruppe deren 
Interessen und Meinungen gut genug kennen, um diese zu vertreten. Gegner*innen sagen, dass Abgeordnete durchaus dazu in der Lage 
sind, auch im Sinne anderer Gruppen (als der eigenen) zu handeln.
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